
Im Fokus

24	 POLITISCHE STUDIEN // 469/2016

Einführung
Welche Institutionen sind im Rechts-
staat geeignet und berechtigt, rechtliche 
Konflikte zu entscheiden? Sind es aus-
schließlich staatliche Gerichte? Soll es 
umgekehrt den Beteiligten freistehen, 
völlig eigenständig zu wählen? Beide 
Extrempositionen entsprechen nicht 
dem System des deutschen Rechts. Es 
öffnet einerseits weite Räume für profes-
sionelle, eigenverantwortete Konfliktlö-
sung außerhalb staatlicher Gerichte in 
unterschiedlichsten Formen von Bera-
tung, Mediation (vgl. nur die Regelun-
gen des Mediationsgesetzes) bis hin zur 
Schiedsgerichtsbarkeit. Solche Instru-
mente haben den Vorteil leichter Zu-
gänglichkeit, vertraulicher Verhandlung 
durch selbstgewählte Personen, schnel-
ler Konsensoptionen und oft vergleichs-
weise geringen finanziellen Aufwands. 
Andererseits sind Sachverhalte, bei denen 
Allgemeininteressen im Vordergrund 

/// Das Gesetz sind wir …

stehen oder der Schutz Schwächerer 
staatlicher Unterstützung bedarf, von 
außerstaatlichen rechtsverbindlichen 
Regelungsmechanismen ausgenommen. 
Dazwischen liegt eine gewisse rechtli-
che Grauzone, die vor allem dem Um-
stand geschuldet ist, dass auch die Or-
gane des Rechtsstaats machtlos werden, 
wenn sie von relevanten Sachverhalten 
erst gar keine Informationen erhalten.

Trotz der offenen Haltung gegenüber 
außergerichtlicher Streitschlichtung sind 
in den vergangenen Jahren in vielen 
Rechtsbereichen Debatten darüber ent-
standen, ob sich der Staat aus finanziel-
len oder anderen Gründen nicht zu sehr 

ADR UND „PARALLELJUSTIZ“ 

MATHIAS ROHE /// Wird der deutsche Rechtsstaat durch „Paralleljustiz“ untergra-
ben? Gibt es Scharia-Gerichte, die islamisch-orientalische Rechtsnormen gegen die 
Ordnung des Grundgesetzes durchsetzen? Der vorliegende Beitrag will zunächst 
die Fakten klären. Er arbeitet die wirklichen Ursachen von „Paralleljustiz“ heraus, 
beschreibt Möglichkeiten, wie rechtsstaatlicher Schutz für die gesamte Bevölkerung 
effizient gewährleistet werden kann, und unter welchen Voraussetzungen außerge-
richtliche Streitbeilegung positiv zu nutzen ist.

Es gibt verschiedene anerkannte 
Instrumente der AUSSERGERICHTLICHEN 
Konfliktlösung.
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aus seiner rechtlichen Wächterfunktion 
zurückzieht. Hier handelt es sich um so 
unterschiedliche Bereiche wie die kirchli-
che oder die Sportgerichtsbarkeit, 
Schiedsgerichte auf der Grundlage inter-
nationaler Abkommen wie CETA und 
TTIP oder die neu eingerichteten Schlich-
tungsstellen für Verbraucherangelegen-
heiten. Darum soll es hier nicht gehen, 
auch wenn deutlich wird, dass jedenfalls 
die Idee eines staatlichen Streitschlich-
tungsmonopols jenseits aller Realitäten 
in Deutschland steht. Auch Bereiche Or-
ganisierter Kriminalität (z. B. Rockerban-
den, „Russenmafia“) oder neuere Er-
scheinungen scheinbar rechtsfreier Zo-
nen, in denen linksradikale (z. B. in Ber-
lin, Hamburg, Leipzig) oder rechtsradi-
kale Gewalttäter (z. B. in Hoyerswerda, 
Rostock, Dresden und Umgebung) ihr 
koordiniertes Unwesen treiben, können 
nicht Gegenstand dieses Beitrags sein. 
Vielmehr geht es in den folgenden Aus-

führungen um zwei in den letzten Jahren 
öffentlich heftig debattierte Phänomene, 
nämlich die außergerichtliche Streit-
schlichtung (im Folgenden mit der einge-
führten Abkürzung „ADR“ für Alterna-
tive Dispute Resolution bezeichnet) und 
die „Paralleljustiz“ unter kulturell-religi-
ösen Vorzeichen. Unter ADR verstehen 
wir hier alle Formen von Mediation und 
Schlichtung außerhalb von staatlich an-
erkannten Schiedsverfahren, die in den 
hier untersuchten Bereichen weitestge-
hend1 nicht zulässig sind.

ADR und „Paralleljustiz“ — Eine 
Abgrenzung

Was unterscheidet rechtlich positiv oder 
neutral zu bewertende ADR von „Paral-
leljustiz“? Im Gegensatz zu Ersterer ist 
Paralleljustiz nicht freiwillig für die Be-
teiligten. In der Folge von Straftaten und 
Familienkonflikten werden Zeugen, 
Opfer, Beteiligte oder auch staatliche 

„Das regeln wir unter uns …“. In vielen Kulturkreisen wird das Erscheinen vor Gericht als Bloßstellung 
und Scham empfunden und man versucht daher, bei Konflikten die staatliche Justiz außen vor zu halten.
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Behörden unter unzulässigen Druck ge-
setzt, bedroht oder gar angegriffen. Bei 
Paralleljustiz fehlt es an den erforderli-
chen Ausstiegsmöglichkeiten und / oder 
Zugang zu staatlichem Schutz. Vermitt-
ler oder Schlichter agieren voreingenom-
men und unprofessionell. Von Parallel-
justiz müssen wir auch stets sprechen, 
wenn bei ADR-Mechanismen die Gren-
zen des zwingenden Rechts2 nicht einge-
halten werden.

Das Gewicht dieser Merkmale für 
das Vorliegen von Paralleljustiz ist un-
terschiedlich. Paralleljustiz liegt immer 
vor, wenn einzelne Beteiligte (ein-
schließlich Zeugen) unter Beteiligungs-
zwang gesetzt werden, oder wenn eine 
zunächst freiwillige Beteiligung unter 
Zwang fortgesetzt wird (mangelnde 
Ausstiegsoptionen) sowie bei der Miss-
achtung der Grenzen zwingenden 
Rechts. Fehlende Professionalität von 
Beratern oder Entscheidern, einschließ-
lich fehlender Neutralität, kann, muss 
aber kein zwingendes Kriterium für Pa
ralleljustiz sein. Diese beiden Merkmale 
sind deutliche Anzeichen fehlgeleiteter 
Ausführung, die allerdings auch im 
staatlichen Bereich vorkommen kann, 
wenngleich sicherlich erheblich seltener.

Mit alledem wird deutlich, weswe-
gen es angebracht ist, ADR und Parallel-
justiz unter kulturellen und religiösen 
Vorzeichen näher zu beleuchten. In Be-
völkerungsgruppen mit starker kultu-
reller Innenbindung und vergleichswei-
se großer Distanz zur Mehrheitsbevöl-
kerung bestehen besondere Gefahren 
für schwächere Mitglieder,3 einer Paral-
leljustiz ausgesetzt zu werden. Dies gilt 
erst recht dann, wenn in solchen Grup-
pen die Mechanismen und Inhalte des 
geltenden Rechts nicht bekannt sind, 
oder wenn es gar zu aktiver Ablehnung 
und zum Bruch dieses Rechts kommt.

Die Erforschung der Faktenlage
Über ADR unter kulturell-religiösen 
Vorzeichen liegen einige Erkenntnisse 
aus anderen Staaten wie z. B. dem UK, 
Kanada, Dänemark, den Niederlanden 
oder Indien sowie aus dem EU-For-
schungsprojekt RELIGARE4 vor.5 Man-
che Problemlagen zeichnen sich auch in 
Deutschland ab, jedoch zeigen sich 
zahlreiche Besonderheiten, die eine 
Übertragbarkeit auf die hiesigen Ver-
hältnisse nur in begrenztem Umfang zu-
lassen. Es ist beispielsweise ein erhebli-
cher Unterschied, ob es wie in Deutsch-
land kostengünstigen Zugang zu effizi-
ent arbeitenden staatlichen Gerichten 
gibt, ob wie in Indien nur eine völlig 
unzulängliche staatliche Gerichtsstruk-
tur und -tätigkeit angeboten wird oder 
wie im UK häufig hohe Kosten für Ge-
richte und Anwälte abschreckend wir-
ken und so zum Aufbau von Parallel-
strukturen beitragen.

In Deutschland hat ein 2011 veröf-
fentlichtes einschlägiges Buch von Joa-
chim Wagner6 ein erhebliches mediales 
Echo erfahren und Anlass für rechtspo-
litische Maßnahmen gegeben. Das Werk 
beschreibt 16 Fälle von Paralleljustiz, 
meist innerhalb von bzw. zwischen kur-
disch-libanesischen Familienclans, die 
in den 1980er- und 1990er-Jahren in 
großer Anzahl (teils mit mehreren tau-
send Angehörigen) nach Deutschland 

PARALLELJUSTIZ übt Druck und 
Zwang aus.
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eingewandert sind und sich in regiona-
len Schwerpunkten wie Berlin, Bremen, 
dem Ruhrgebiet, Hildesheim, Lüneburg 
und andernorts angesiedelt haben. Die 
Fälle betreffen kriminelle Handlungen 
wie versuchten Totschlag oder schwere 
Körperverletzung. In der Folge fanden 
Verhandlungen, z. B. zur Vermeidung 
von Blutrache statt, allerdings oft auch 
unter Verletzung rechtsstaatlicher Stan-
dards (Bedrohung von Opfern und Zeu-
gen, Vernichtung von Beweisen). In dem 
Buch werden „Friedensrichter“ als maß-
gebliche Akteure beschrieben, die Kon-
fliktlösung nach der Scharia betreiben.

In der Folge richtete das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz eine Arbeitsgruppe 
ein, die untersuchen sollte, ob derartige 
Phänomene auch in Bayern existieren. 
Diese legte im Jahre 2013 ihre Ergebnis-
se vor. Unter anderem wurde die mehr-
sprachige Broschüre „So funktioniert 
die deutsche Rechtsordnung“ entwi-
ckelt, die nun auch in Neuauflage an 
Flüchtlinge verteilt wird. Zudem wur-
den in den Staatsanwaltschaften ent-
sprechende Beauftragte benannt. Ferner 
initiierte Bayern einen Beschluss der 
Justizministerkonferenz, sich des Phä-
nomens und möglicher Gegenstrategien 
anzunehmen. Die hierfür eingesetzte 
Arbeitsgruppe entwickelte bis Ende 
2015 Empfehlungen, die zustimmend 
aufgegriffen wurden.

Zugleich beschloss das Land Berlin, 
eine Studie zur spezifischen Situation in 
Berlin zu beauftragen, die das vom Ver-
fasser geleitete Erlanger Zentrum für Is-
lam und Recht in Europa (EZIRE) am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der 
FAU Erlangen-Nürnberg anfertigte.7 Sie 
beruht auf einer Kombination sozial- 
und rechtswissenschaftlicher For-
schung. Im Untersuchungszeitraum 

2015 wurden 93 mehrstündige Einzelin-
terviews mit Vertretern kultureller (vor-
wiegend arabisch-kurdische Familien 
und Clans) und islamisch-religiöser Mi-
lieus und Organisationen unterschiedli-
cher ethnischer8 und kulturell-religiöser 
Hintergründe sowie Experteninter-
views mit Vertretern von Polizei, Staats-
anwaltschaft und Justiz, sonstiger Ver-
waltung, säkularen NGOs und Wissen-
schaft9 geführt. Darüber hinaus erfolg-
ten Besuche mehrerer Gruppenveran-
staltungen von bis zu 50 Teilnehmern. 
Auf der Grundlage zugesicherter Ano-
nymität erlangten wir unerwartet dichte 
und detaillierte Informationen über sen-
sitive Gegenstände. Einerseits scheint 
der Leidensdruck erheblich zu sein, an-
dererseits genossen es manche Akteure, 
sich der “Armee” gewaltbereiter Clanan-
gehöriger zu rühmen, die sie zu mobili-
sieren imstande seien. In der Tat sind bei 
weitem nicht alle, aber nach Aussagen 
von rechtstreuen Mitgliedern doch „vie-
le“10 andere Mitglieder solcher Clans in 
kriminelle Aktivitäten wie Menschen-
schmuggel, Waffen- und Drogenhandel, 
illegale Prostitution, Erpressung u. s. w. 
verstrickt.

Die Ergebnisse sind zwar nicht re-
präsentativ, beruhen aber doch auf der 
bei weitem umfangreichsten Untersu-
chung in Kontinentaleuropa. Parallel 
hierzu wurden und werden Interviews 

Arbeitsgruppen und Studien in 
Berlin und Bayern BELEUCHTETEN 
das Phänomen der  Paralleljustiz 
intensivst.
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in verschiedenen Regionen Bayerns11, 
im Rhein-Main-Gebiet, in Nordrhein-
Westfalen und in Niedersachsen durch-
geführt. Zudem liegen uns mehrere tau-
send Dokumente über religiöse Ehe-
schließungen und -scheidungen im 
muslimischen Bevölkerungsspektrum 
vor. Die Vergleichbarkeit der Normen-
nutzung in religiös und ethnisch diver-
sen Gruppen spricht dafür, dass die hier 
gefundenen Ergebnisse strukturell auf 
andere Communities mit vergleichbaren 
soziokulturellen Strukturen und Le-
bensformen übertragbar sind.

Paralleljustiz: Akteure, Falllagen 
und angewandte Normen

Paralleljustiz unter kulturellen und reli-
giösen Vorzeichen begegnet uns vorwie-
gend in den Bereichen des Strafrechts, 
des Familien- und Erbrechts sowie des 
Vertragsrechts. Sie findet sich in ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen, z. B. 
auch bei christlichen Roma, Albanern 
oder Schwarzafrikanern, Vietnamesen, 
Chinesen oder Osteuropäern, unabhän-
gig von ethnischer oder religiöser Zuge-
hörigkeit, ist aber auch nicht charakte-
ristisch für irgendeine ethnische oder 
religiöse Gruppe. Die meisten Men-
schen im Land nutzen rechtskonforme 
ADR-Mechanismen oder die Hilfe 
staatlicher Institutionen. Charakteris-
tisch ist vielmehr das jeweilige, weitge-
hend segregierte Zusammenleben in 
Großfamilienverbänden mit starker in-
nerer Loyalitätserwartung und patriar-
chalischem Aufbau in großer Distanz 
zum Staat und seinen Institutionen. Im 
Folgenden wird es vor allem um musli-
mische Communities gehen, die unter 
besonderem Verdacht stehen, Parallel-
justiz zu betreiben.

Anders als z. B. im UK gibt es in 
Deutschland keine nachweisbaren mus-

limischen ADR-Einrichtungen. Nur im 
Spektrum des Salafismus sind Entwick-
lungen in diese Richtung zu beobach-
ten. Die Rolle muslimischer „Friedens-
richter“, die sich gelegentlich selbst in 
Szene setzen, wurde in der medialen 
Berichterstattung stark überschätzt. Pa-
ralleljustiz findet allerdings in erhebli-
chem Umfang statt, ohne dass sie sich 
quantifizieren ließe. Bei kriminellen 
Konflikten und Vertragsstreitigkeiten 
sind es in aller Regel Familienälteste, 
welche die Konfliktschlichtung betrei-
ben oder überwachen. Zur Anwendung 
kommen traditionelle Ausgleichsme-
chanismen orientalischer Kulturen, die 
auf Konsensbildung im Kollektivinter-
esse abzielen und damit teilweise in Ge-
gensatz zu den vom deutschen Recht 
vorgesehenen Mechanismen geraten. 
Ein typischer Fall ist eine Messerattacke 
auf einen anderen Clanangehörigen, 
welche zu Blutrache oder zumindest zu 
schweren Konflikten zwischen den Be-
teiligten Familien(clans) führen kann. 
Da versuchen Familienoberhäupter, 
Frieden wiederherzustellen, indem sie 
z. B. das Tatopfer im Krankenhaus besu-
chen,12 ein symbolisches Geschenk 
überreichen und eine Kompensations-
zahlung13 anbieten. Der meist unausge-
sprochene normative Hintergrund fin-
det sich in kulturell geprägtem Gewohn-
heitsrecht, das nur teilweise, wenn über-
haupt, religiös mitgeformt ist.

Das deutsche Recht steht Versöh-
nungsversuchen grundsätzlich positiv 
gegenüber; sie können sogar strafmil-
dernd oder strafbefreiend wirken (vgl. 
§§ 46, 46 a StGB). Allerdings darf hier-
bei kein Druck auf das Opfer ausgeübt 
werden. Zudem bedarf es einer aktiven 
Mitwirkung des Täters selbst, der glaub-
haft seine Reue zum Ausdruck bringen 
muss.14 Beides ist bei der Paralleljustiz 
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nicht der Fall. Hier stoßen unterschied-
liche Konfliktlösungskulturen aufeinan-
der. Das deutsche Recht stellt das Indi-
viduum in den Mittelpunkt, die Schuld 
und Reue des Täters und die Wirkung 
auf das Opfer und dessen Einverständ-
nis. Claninterne Vermittlung hat hinge-
gen häufig alleine das Kollektiv bzw. die 
in Konflikt geratenen Kollektive und de-
ren Interessen im Auge. Von den Indivi-
duen wird mehr oder weniger bedin-
gungslose Loyalität erwartet, ihre per-
sönlichen Interessen müssen im Zweifel 
zurückstehen. Solche Verhältnisse sind 
keineswegs exklusiv für bestimmte 
Communities, aber in manchen doch 
sehr deutlich überproportional vorhan-
den.

Bei Familienkonflikten können auch 
religiöse Akteure und Normen bedeut-
sam werden, insbesondere bei religiösen 
Eheschließungen und -scheidungen. 
Manche agieren hierbei hilfreich und 
professionell im Rahmen des geltenden 
Rechts, in vielen Fällen herrscht aber 
auch Hilflosigkeit, z. B. unter gutwilli-
gen, aber überforderten Imamen. Den-
noch sind auch hier Familienangehörige 
die bedeutsamsten Akteure.

Insbesondere Frauen können in pa
triarchalisch strukturierten Familien 
(verbänden) und in deren informellen 
Konfliktlösungsmechanismen ihre 
Rechte nicht durchsetzen. Typische Fäl-
le sind Scheidungsbegehren wegen 
häuslicher Gewalt und Vernachlässi-
gung der Familie durch drogen- oder 
spielsüchtige, kriminelle Ehemänner. 

Prägnante Aussage einer Mutter zu ih-
ren Kindern im Vorbeigehen an einem 
Geldautomaten: „Das ist euer Vater“ 
(Auszahlung von Sozialunterstützungs-
geldern). Auch die größere Unabhängig-
keit von Frauen auf der Grundlage eige-
ner Erwerbstätigkeit kann zu Kollisio-
nen mit patriarchalischen Familienrol-
len und deren Verteidigern führen. Zu-
dem entstehen Konflikte zwischen hier 
sozialisierten Ehefrauen und eingewan-
derten, stark patriarchalisch sozialisier-
ten Ehemännern, die hierzulande mit 
ihrer Rolle nicht zurechtkommen. Dann 
kommt es bisweilen zu Konflikten auch 
mit religiösen Akteuren, die den betrof-
fenen Ehefrauen helfen wollen, z. B. 
durch eine religiöse Scheidung, die für 
die Akzeptanz im sozialen Umfeld wich-
tig wird. In einzelnen Fällen wurden be-
teiligte Imame und ihre Moscheen be-
droht oder sogar angegriffen („Mischt 
euch nicht in unsere Familien ein.“). 
Gerade hier zeigen sich die tiefsten Wur-
zeln des Übels: Archaische patriarchali-
sche Familien- und Clanstrukturen.

Gründe für Paralleljustiz
Abgesehen von den Mechanismen der 
Organisierten Kriminalität liegen die 
Gründe von Paralleljustiz in kulturellen 
Prägungen und im Familienrechtsbe-
reich auch in sozio-religiösen Normen. 
Eine wesentliche Ursache findet sich in 
der Kombination von „Schamkultur“ 
und der Überzeugung, dass Konflikte 
und einvernehmliche Konfliktlösung 
unter Privatleuten weitestgehend „Pri-
vatsache“ seien. „Schamkultur“ steht im 
Gegensatz zur „Schuldkultur“, die ein 
offen ausgesprochenes Bekenntnis zu ei-
genen Verfehlungen und eigener Verant-
wortlichkeit als maßgebliche Grundlage 
für dauerhafte Konfliktlösung ansieht. 
Wer in einer Schamkultur sozialisiert 

Die Versöhnungsstruktur der Parallel-
justiz wird vom KOLLEKTIVINTERESSE 
geleitet.
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ist, wird dies als Gesichtsverlust empfin-
den, der auch den sozialen Geltungsan-
spruch gefährdet. Wir haben in Inter-
views häufig die Aussage gehört (auch 
von Zeugen), man fühle sich vor Gericht 
„bloßgestellt“. Zudem wird oft nicht er-
kannt, dass der deutsche Staat und seine 
Rechtsordnung sich als stark in dem 
Sinne verstehen, dass es auch im famili-
ären Bereich einen Schutzauftrag des 
Staates zum Wohle der Schwächeren 
gibt, die ihre Rechte nicht selbst durch-
setzen können.

Weitere wichtige Ursachen sind in 
Unkenntnis über die Institutionen und 
Inhalte des deutschen Rechts zu suchen. 
Manchen ist nicht bekannt, dass es für 
finanziell Bedürftige über Prozesskos-
tenhilfe und andere Unterstützungs-
möglichkeiten jederzeit Zugang zur 
staatlichen Justiz gibt (z. B. eine anwalt-
liche Erstberatung für 10 Euro). Jugend-
ämter sind ein verbreiteter Angstfaktor. 
Die in aller Regel unbegründete Sorge,15 
bei Bekanntwerden des Familienkon-
flikts die Kinder zu verlieren, ist ein star-
kes Druckmittel, Stillschweigen herbei-
zuführen. Manchen sind die Vorausset-
zungen für eine hierzulande wirksame 
Eheschließung unbekannt, oder es wer-
den bewusst nur religiöse Ehen ge-
schlossen, um Rechtsansprüche zu ver-
meiden. In beiden Fällen haben die Be-

teiligten keine rechtlich gesicherte Posi-
tion und sind im Konfliktfall auf außer-
gerichtliche Konfliktlösungsmechanis-
men angewiesen. Immer wieder nutzen 
auch Männer die nur religiöse Ehe-
schließung, um Beziehungen zu mehre-
ren Frauen islamisch zu legitimieren. 
Hiergegen sprechen sich außerhalb des 
salafistischen Spektrums jedoch alle is-
lamischen Organisationen aus. Viele 
Organisationen und Moscheevereine 
weigern sich generell, an religiösen Ehe-
schließungen16 ohne vorherige Zivilehe 
mitzuwirken. Manche vertreten weiter-
gehend die Auffassung, dass die deut-
sche Zivilehe auch den Anforderungen 
einer islamischen Eheschließung genü-
ge, zumal islamisch inspirierte Regelun-
gen auch nach deutschem Eherecht ver-
einbart werden können,17 andere wider-
sprechen dieser Ansicht. Im salafisti-
schen Spektrum werden zunehmend 
das deutsche Recht und seine Institutio-
nen generell als Werk der „Ungläubi-
gen“ abgelehnt.

Von erheblicher Bedeutung sind 
schließlich Diskriminierungserfahrun-
gen bzw. das Empfinden, in den eigenen 
Anliegen bei manchen Vertretern staat-
licher Instanzen nicht ernstgenommen 
oder verstanden zu werden. Das kann 
an unterschiedlichen Kommunikations-
kulturen liegen – die sehr direkte Art 
des Ansprechens von Problemen und 
offene Kritik in Deutschland, eher indi-
rekte, in freundliche Floskeln eingebet-
tete Äußerungen in manchen anderen 
Kulturen –, oder auch an unterschiedli-
chen Lebensformen in Klein- bzw. 
Großfamilien. Auch finden sich man-
cherlei Unsicherheiten oder Vorbehalte 
gegen „den Islam“, die zum Rückzug 
Beteiligter führen können. Wenn Kom-
munikation gelingen und das geltende 
Recht effizient durchgesetzt werden sol-

Paralleljustiz wird von dem Grund-
satz, Konfliktlösung sei PRIVATSACHE, 
geleitet.
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len, ist es erforderlich, auch beteiligte 
Repräsentanten der deutschen Instituti-
onen entsprechend zu informieren und 
zu sensibilisieren. Mittlerweile werden 
immer mehr einschlägige Fortbildungs-
veranstaltungen, beispielsweise in Rich-
terakademien, angeboten.

Ausblick: Verhinderung von  
Paralleljustiz und Einbindung 
kulturell-religiöser ADR in den 
Rechtsstaat

Wo Organisierte Kriminalität und Pa
ralleljustiz zusammentreffen, bedarf es 
hinreichender staatlicher Präsenz im öf-
fentlichen Raum. Überzogene Sparmaß-
nahmen in einigen Bundesländern ha-
ben Teile des öffentlichen Raums quasi 
preisgegeben und die Machtübernahme 
durch teilkriminelle Clans zugelassen. 
Die bloße Erwähnung bestimmter Fa-
miliennamen löst in manchen Teestu-
ben furchtsames Schweigen aus. Genü-
gend personelle und sachliche Ressour-
cen sind unabdingbar, um bereits nied-
rigschwellig das geltende Recht durch-
zusetzen – gerade auch zum Schutz der 
Schwachen innerhalb und außerhalb 
bestimmter Communities. Hierzu zäh-
len auch spezifische Maßnahmen im 
Rahmen von strafrechtlichen Ermittlun-
gen, um Beweise zu sichern und Opfer 
und Zeugen wirksam zu schützen.18 
Ebenso muss der Herausforderung 
durch salafistische oder andere Grup-
pierungen, welche den deutschen 
Rechtsstaat und seine Repräsentanten 
offen ablehnen und zu unterminieren 
suchen, mit allen dem Rechtsstaat zur 
Verfügung stehenden Mitteln entgegen-
getreten werden. Neben der notwendi-
gen Repression von Übergriffen ist mit-
tel- und langfristig vor allem Prävention 
erforderlich. Individuen müssen so ge-
stärkt werden, dass sie unzulässigem 

Druck aus der Familie und den Com-
munities standhalten können, und dass 
der Staat im Bedarfsfall wirksame Hilfe 
gegen Übergriffe bereithält.

Im Übrigen sind eine in der Sache 
klare, aber in der Vermittlung sensitive 
und verbindliche Kommunikation des 
geltenden Rechts und Informationen 
über Zugänge von entscheidender Be-
deutung. Gerade Vertretern aus den 
Communities, die in allgemein säkula-
ren, kulturell oder auch religiös gepräg-
ten Organisationen tätig sind, kommt 
eine Schlüsselrolle in der Vermittlung 
zu. Hier bedarf es vor allem der Bera-
tung von Frauen durch Frauen. Auch 
außergerichtliche Streitbeilegung inner-
halb von kulturellen oder religiösen 
Gruppen kann nützlich oder zumindest 
neutral zu bewerten sein, wenn sie den 
Rahmen des Rechts einhält und profes-
sionell durchgeführt wird. Der Staat 
kann hier nur Bildungsangebote bereit-
halten, ansonsten ist es Sache der Be-
troffenen, sich entsprechend zu organi-
sieren. Die Durchsetzung des staatli-

chen Schutzauftrags setzt auch voraus, 
den Handlungsspielraum derer zu res-
pektieren, die sich innerhalb dieses 
Ordnungsrahmens bewegen und bewe-
gen wollen. Unangemessene Duldsam-
keit würde das hier beschriebene Ziel 
ebenso gefährden wie unbegründete 
Stigmatisierung. Vielmehr gilt es gera-
de, das in den von Paralleljustiz bedroh-
ten Communities breit vorhandene po-
sitive Potenzial zur Kooperation zu nut-
zen und zu stärken. Letztlich geht es um 
die effiziente Durchsetzung der einen, 

Der RECHTSSTAAT muss entschieden gegen 
die Paralelljustiz vorgehen.
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für alle gleichermaßen geltenden und 
alle gleichermaßen schützenden Rechts-
ordnung.  ///

/// �PROF. DR. MATHIAS ROHE
lehrt am Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg.
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